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(54) Klebedüse zur Verwendung beim Verkleben einer Scheibenanordnung mit einem Profil für
Fenster und Türen

(57) Vorgeschlagen wird eine Kiebedüse (17) für ei-
ne Klebemaschine, Kleberkartusche oder ähnliche Ge-
räte zur Verwendung beim Verkleben von Scheibenan-
ordnungen mit einem Flügel- oder Rahmenprofil, vor-
zugsweise einem Fenster- oder Türprofil aus Kunststoff,
Holz, Aluminium oder wenigstens einem anderen Mate-
rial, mit einem Klebedüsengrundkörper (9), der zumin-
dest einen Klebstoffeinlass und zumindest einen Kleb-
stoffauuslass (10) aufweist, und mit einer beabstandet
zu dem wenigstens einen Klebstoffauslass angeordne-
ten Begrenzungsfläche (14a, 14b) zum raumlichen Be-
grenzen eines Klebstoffflusses aus dem Klebstoffausla-
ciss,
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Klebe-
düse für eine Klebemaschine zur Verwendung beim Ver-
kleben von Scheibenanordnungen mit einem Flügel-
oder Rahmenprofil, vorzugsweise einem Fenster- oder
Türprofil aus Kunststoff, Holz, Aluminium oder anderen
Materialien.
[0002] Wenn im Folgenden allgemein von einem Profil
die Rede ist, ist damit grundsätzlich ein Flügel- oder Rah-
menprofil der vorstehend genannten Art gemeint.
[0003] Das vorstehend erwähnte Verkleben von
(Glas-)Scheibenanordnungen mit einem Profil ist aus
dem Stand der Technik bekannt Beispielsweise sei hier
auf die deutsche Patentanmeldung 10 2004 055 800 aus
dem Hause der Anmelderin verwiesen. Zur Einführung
in die Materie und zur Motivierung der vorliegenden Er-
findung sei der entsprechende Sachverhalt nachfolgend
unter Bezugnahme auf die beigefügten Figuren 1 und 2,
welche den Stand der Technik darstellen, im Zusammen-
hang beschrieben:
[0004] Figur 1 zeigt im Querschnitt ein Fensterprofil 1
aus Kunststoff, in das eine Glasscheibenanordnung 2
aus zwei Glasscheiben 2a, 2b mit dazwischen liegende
Spalt 2c mittels einer im Falzgrund 3 zwischen dem Profil
1 und der Glasscheibenanordnung 2 angeordneten Ver-
klebung 4 eingeklebt ist. Der zwischen dem Falzgrund 3
und dem entsprechenden Rand 2d der Glasscheibenan-
ordnung 2 bestehende Klebespalt 5 ist herkömmlicher
Weise prozesssicher mit Klebstoff 6 fast komplett um-
laufend gefüllt, Nach außen (links in Figur 1) endet die
Klebstoffschicht an einem gegenüber dem Falzgrund 3
vorspringenden Zentrierelement 3a für die Scheibenan-
ordnung, beispielsweise gemäß der bereits erwähnten
deutschen Patentanmeldung 10 2004 055 800 aus dem
Hause der Anmelderin; nach innen (rechts) schließt die
Klebstoffschicht 6 an der inneren Glaskante 7 der Gias-
scheibenanordnung 2 ab.
[0005] Zum Zwecke der gewunschten Befüllung des
Klebespalts 5 mit dem Klebstoff 6 werden spezielle Kle-
bedüsen (nicht gezeigt) eingesetzt, die durch ihre Be-
schaffenheit eine sichere Befüllung des Klebespalts 5
gewährleisten. Dabei gibt sich die erforderliche einzu-
bringende Klebstoffmenge pro Zeiteinheit aus der Kor-
relation zwischen einer Austragsleistung der eingesetz-
ten Klebemaschine, einer Vorschubgeschwindigkeit der
Klebedüse sowie dem Querschnitt des Klebstoffauslas-
ses an der Düse. Beim Ausbringen des Klebstoffs taucht
die Klebedüse mit einer bestimmten Eintauchtiefe in den
Klebespalt 5 ein, so dass die entsprechende Position des
Klebstoffauslasses der Klebedüse im Klebespalt 5 die
Einfülltiefe oder Eindringtiefe X1 des Klebstoffs 6 defi-
nierte
[0006] In Figur 2 ist ein entsprechender Sachverhalt
für die Verklebung einer anderen Glasscheibenanord-
nung 2 mit drei Glasscheiben 2a, 2b, 2e dargestellt, wo-
bei sich eine entsprechend angepasste Einfülltiefe X2
des Klebstoffs 6 ergibt.

[0007] Ein Indikator für prozesssicheres Befüllen des
gesamten Klebespalts besteht herkömmlicher Weise in
einem Erreichen des bereits angesprochenen gemein-
samen Abschlusses der inneren Klebstoffkante und der
inneren Glaskante 7 der Glasscheibenanordnung 2, wie
dies in den Figuren 1 und 2 jeweils dargestellt ist. Bei
der maschinellen Applikation kann der Klebstoffeintrag
durch die bereits angesprochenen variablen Maschinen-
parameter Austragsleistung und Vorschubgeschwindig-
keit geregelt werden Bei der manuelle Klebstoffapplika-
tion wird der Klebstoffeintrag durch die manuelle Vor-
schubgeschwindigkeit des Verarbeiters variiert.
[0008] Durch die Applikation des Klebstoffs 6 in den
Klebespalt 5 muss eine Mindesthaftung zwischen dem
Klebstoff 6 und der Giasscheibenanordnung 2 bzw. de-
ren Randverbund 8 einerseits und dem Profil 1 anderer-
seits hergestellt werden, Insbesondere bei manuellem
Klebstoffeintrag ist ein ummittelbar und klar- erkennba-
res Qualitäts- bzw. Beurteilungskriterium erforderlich,
welches dem Bearbeitet die angesprochene optimale
Befüllung des Klebstoffspalts 5 anzeigt. Wie bereits an-
gesprochen, kann dieses Kriterium durch die erreichte
Kiebstoffbenetzung der inneren Glasschelbe 2b gege-
ben sein, wobei der Klebespalt 5 dann weitestgehend
mit Klebstoff 6 ausgefüllt ist. Hierbei ist insbesondere als
nachteilig anzusehen, dass auf diese Weise mehr Kleb-
stoff 6 in den Klebespalt 5 appliziert wird, als technisch
erforderliche wäre. Des Weiteren gestaltet sich der Ge-
samtprozess durch die erforderliche, relativ langsame
Vorschubgeschwindigkeit langwierig und entsprechend
kostenintensiv, Darüber hinaus wird insbesondere beim
manuelle Verkleben die Klebedüse regelmäßig entlang
der scharfen Glaskante 7 geführt was zu einem Ver-
schleiß an der Klebedüse führt. Auch dieser Punkt wirkt
sich nachteilig auf die Kosten aus, da eine Klebedüse
nur für eine begrenzte Anzahl von Fenstereinheiten ver-
wendet werden kann. Alle diese Aspekte verteuern den
gesamten Klebeprozess unnötiger Weise.
[0009] Der Erfindung liegt angesichts der vorstehend
beschriebenen Nachteile des Standes der Technik die
Aufgabe zugrunde, eine beim maschinellen und/oder
manuellen Verkleben von Scheibenanordnungen mit ei-
nem Profil verwendete Klebedüse derart weiterzuentwi-
kkeln, dass unabhängig von der Vorschubgeschwindig-
keit die Klebstoffmenge im Klebstoffspalt im Wesentli-
chen gerade derjenigen Menge entspricht, die technisch
notwendig ist, um die Mindesthaftung des Klebstoffs am
Profil einerseits und an der Scheibenanordnung ande-
rerseits und damit eine sichere und dauerhafte Verkle-
bung von Scheibenanordnung und Profil zu gewährlei-
sten, Mit anderen Worten: Bei Verwendung der vorzu-
schlagenden Klebedüse soll nur noch im Wesentlichen
gerade die zum Verkleben erforderliche Mindestkleb-
stoffnienge in den Klebstoffspalt eingebracht werden Ein
vollständige Auffüllen des Klebespalts - insbesondere bis
zu den weiter oben genannten Zentrierelementen - soll
sicher vermieden werden, um mit höheren Vorschubge-
schwindigkeiten und/oder verringerten (Klebstoff-)Ko-
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sten arbeiten zu können
[0010] Die Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst
durch eine Klebedüse mit den Merkmalen des Anspruchs
1. Vorteilhafte Weiterbildungen dieser Klebedüse sind
Gegenstand von Unteransprüchen, deren Wortlaut hier-
mit durch ausdrückliche Bezugnahme in die Beschrei-
bung aufgenommen wird, um unnötige Textwiederholun-
gen zu vermeiden.
[0011] Bei dem Gegenstand der vorliegenden Erfin-
dung handelt es sich um eine Klebedüse für eine Klebe-
maschine, Kleberkartusche oder ähnliche Geräte zur
Verwendung beim Verkleben von Scheibenanordnun-
gen mit einem Flügel- oder Rahmenprofil, vorzugsweise
einem Fenster- oder Türprofil, mit einem Klebedüsen-
grundkörper, der zumindest einen Klebstofteinfass und
zumindest einen Klebstoffauslass aufweist, und mit einer
beabstandet zu dem wenigstens einen Klebstoffauslass
angeordneten Begrenzungsfläche zum räumlichen Be-
grenzen eines Klebstoffflusses aus dem Klebstoffaus-
lass.
[0012] Grundsätzlich muss die Klebedüse beim Ver-
kleben von Scheibenanordnung und Profil nicht in den
Klebespalt zwischen einem Rand der Scheibenanord-
nung und dem Profil eintauchen, sondern kann in einem
gewissen Abstand zum Klebespalt angeordnet sein, so
dass nur die Begrenzungsfläche in den Klebespalt ein-
gebracht ist bzw. eintaucht. Eine Weiterbildung der Er-
findung sieht jedoch vor, dass der Kiebedüsengrundkör-
per zumindest im Bereich des Klebstoffauslasses dazu
ausgebildet ist, in einer Eintauchrichtung bis zu einer Ein-
tauchtiefe in den Klebespalt einzutauchen, um mittels
der Begrenzungsfläche die Eindringtiefe des Klebstoffs
in den Klebespalt und/oder den Klebstofffluss in der Ein-
tauchrichtung zu begrenzen.
[0013] Durch die vorzugsweise in der Eintauchrich-
tung beabstandet zu dem wenigstens einen Kleb-
stoffauslass angeordnete Begrenzungsfläche wird also
erreicht, dass der Klebstofffluss aus der Klebedüse
räumlich begrenzt wird und speziell, dass der in den Kle-
bespalt eingebrachte Klebstoff nicht mehr ungehindert
tief in den Klebespalt eindringen kann. Der Klebstofffluss
wird dadurch insbesondere in der Eintauchrichtung be-
grenzt, wenn die Klebedüse in den Klebespalt eintaucht,
um das als nachteilig erkannte vollständige Auffüllen des
Klebespalts zu verhindern. Zusätzlich wird der Klebstoff
beim Auftreffen auf die Begrenzungsfläche seitlich ab-
gelenkt, was eine optimale Klebstoffverbindung zwi-
schen der Scheibenanordnung und dem Profil sicher-
stellt und somit weiterhin zu einer Reduzierung der er-
forderlichen Klebstoffmenge beiträgt.
[0014] In diesem Zusammenhang sieht eine bevor-
zugte Weiterbildung der erfindungsgemäßen Klebedüse
vor, dass die Begrenzungsfläche in Ausströmrichtung
des Klebstoffs aus dem Klebstoffauslass vor dem Kleb-
stoffauslass angeordnet ist. Allgemeiner lässt sich ange-
ben, dass eine Projektion des Klebstoffauslass-Quer-
schnitts in Ausströmrichtung des Klebstoffs zumindest
teilweise mit der Begrenzungsfläche zusammenfallen

sollte oder sogar vorzugsweise vollständig in der Begren-
zungsfläche enthalten ist. Auf diese Weise ist sicherge-
stellt, dass der austretende Klebstoff die Begrenzungs-
fläche anströmt, so dass die geforderten Begrenzungs-
effekte zur Geltung kommen. Vorteilhafter Weise weist
die Begrenzungsfläche zumindest in einer Richtung ein
seitliches Übermaß bezüglich der genannten Projektion
auf, um einen optimalen Begrenzungseffekt zu erzielen.
[0015] Im Zuge einer anderen Weiterbildung der erfin-
dungsgemäßen Klebedüse ist die genannte eine Rich-
tung, das heißt die Richtung des Ubermaßes der Begren-
zungsfläche bezüglich des Klebstaffauslass-Quer-
schnitts bzw. dessen Projektion entgegengesetzt zu der
bevorzugten Vorschubrichtung der Klebedüse beim Ver-
kleben einer Scheibenanordnung mit einem Profil orien-
tiert. Damit wird auch bei langsamen Vorschubgeschwin-
digkeiten ein zu tiefes Eindringen des Klebstoffs in den
Klebespalt sicher verhindert.
[0016] Die Begrenzungsfläche ist im Zuge einer wie-
der anderen Weiterbildung der erfindungsgemäßen Kle-
bedüse durch ein Begrenzungsteil gebildet, welches vor-
zugsweise lösbar und/oder einstellbar an dem Klebedü-
sengrundkörper angeordnet ist. Insbesondere, wenn der
Abstand der Begrenzungsfläche von dem Klebstoffaus-
lass einstellbar ist, lassen sich leicht unterschiedliche
Klebstoff-Eindringtiefen erzielen.
[0017] Nach einer besonders bevorzugten Ausgestal-
tung der erfindungsgemäßen Klebedüse weist das Be-
grenzungsteil zumindest einen ersten Abschnitt auf, der
sich vorzugsweise ausgehend von dem Klebedüsen-
grundkörper in die Eintauchrichtung erstreckt. Weiterhin
umfasst das Begrenzungsteil zumindest einen zweiten
Abschnitt, der relativ zu dem ersten Abschnitt abgewin-
kelt ist und der wenigstens einen Teil der Begrenzungs-
fläche bildet. Auf diese Weise können der erste und der
zweite Abschnitt zusammen ein im Wesentlichen L-för-
miges Begrenzungselement bilden. Dabei ist vorzugs-
weise der erste Abschnitt bezogen auf den Klebstoffaus-
lass in Richtung der bevorzugten Vorschubrichtung der
Klebedüse beim Verkleben einer Scheibenanordnung
mit einem Profil versetzt angeordnet
[0018] Eine wieder andere Weiterbildung der erfin-
dungsgemäßen Klebedüse sieht vor, dass das Begren-
zungsteil zumindest abschnittweise flach ausgebildet ist,
was sich insbesondere auf den genannten zweiten Ab-
schnitt bezieht. Eine derartige flache Ausbildung des Be-
grenzungsteils in diesem Bereich sorgt beim Anströmen
für eine sichere seitliche Ablenkung des Klebstoffs, was
zu den bereits angesprochenen positiven Effekten führt,
Im Zuge einer anderen Weiterbildung der erfindungsge-
mäßen Klebedüse kann jedoch auch vorgesehen sein,
dass der zweite Abschnitt eine Strukturierung aufweist,
welcher beispielsweise in Form einer Sicke realisiert sein
kann, um die Klebstoffablenkung gezielt zu beeinflussen.
[0019] Vorzugsweise entspricht eine Abmessung der
Begrenzungsfläche quer zu der lichten Weite des Kie-
bespelts oder quer zu einer Dickenerstreckung des Kle-
bedüsegrundkörpers dieser Weite bzw. Dickenerstrek-

3 4



EP 2 363 564 A2

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

kung im Wesentlichen. Auf diese Weise ist die Begren-
zungsfläche in der Lage, den Klebespalt über dessen
gesamte lichte Weite praktisch vollständig abzudichten,
so dass kein Klebstoff oberhalb und/oder unterhalb der
Begrenzungsfläche zu tief in den Klebespalt eindringen
kann.
[0020] Die erfindungsgemäße Klebedüse lässt sich
auch dahingehend weiterentwickeln, dass der Klebedü-
sengrundkörper auf Seiten des Klebstoffeinlasses we-
nigstens eine Führungsstruktur für das Führen der Kle-
bedüse entlang einer Seitenfläche des Profils aufweist.
Die genannte Führungsstruktur ist vorteilhafter Weise in
Form einer ebenen, glatten Bohrungsfläche ausgebildet,
welche quer zu der Eintauchrichtung orientiert sein kann.
Vorzugsweise definiert dabei ein Übermaß des Klebe-
dusengrundkörpers gegenüber der Führungsfläche in
der Entauchrichtung die Eintauchtiefe der Klebedüse
bzw, des Klebstoffauslasses in den Klebespalt. Durch
das Vorsehen einer derartigen Führungsstruktur bzw.
Führungsfläche lässt sich ein weiterer Nachteil vorbe-
kannter Klebedüsen eliminiere, bei denen ja aufgrund
der Bewegung der Klebedüse entlang der scharfen in-
neren Glaskante ein ubermäßiger Verschleiß an der Kle-
bedüse auftrat, worauf weiter oben bereits hingewiesen
wurde. Durch das Vorsehen der genannten Führungs-
struktur verlängert sich die Einsetzbarkeit der Klebedü-
se, was den Klebeprozess einerseits beschleunigt und
andererseits verbilligt.
[0021] Eine äußerst bevorzugte Weiterbildung der er-
findungsgemäßen Klebedüse sieht vor dass der Abstand
der Begrenzungsfläche von dem Klebstoffauslass und/
oder eine Orientierung der Begrenzungsfläche bezüglich
des Klebstoffauslasses einstellbar ist, vorzugsweise stu-
fenlos oder abgestuft einstellbar, um die Einfülltiefe des
Klebstoffs gezielt zu beeinflussen.
[0022] Weiterhin kann in Weiterbildung der erfin-
dungsgemäßen Klebedüse wenigstens ein Aufsatzteil
vorgesehen sein, welches zum Einstellen des Abstands
im Bereich der Führungsstruktur auf den Klebedüsen-
grtindkörper aufsetzbar, vorzugsweise aufschiebbar ist.
Dabei kann auf das Aufsetzteil ebenfalls eine Führungs-
struktur der weiter oben genannten Art aufwelsen, so
dass sich auf diese Weise eine einfache Möglichkeit der
abgestuften Einstellbarkeit der Eindringtiefe des Kleb-
stoffauslasses in den Klebespalt ergibt, wenn die Klebe-
düse mit aufgesetztem Aufsatzteil entlang dem Profil ge-
führt wird,
[0023] Es hat sich als vorteilhaft herausgestellt, wenn
die Begrenzungsfläche bzw, das Begrenzungsteil zu-
mindest teilweise in Metall oder einer Metalllegierung
ausgebildet ist, vorzugsweise in Stahl und höchst vor-
zugsweise in Form von Stahlblech.
[0024] Des Weiteren hat die Anmelderin herausgefun-
den, dass es von Vorteil ist, wenn der Klebedüsengrund-
körper zumindest teilweise in Metall oder einer Metallle-
gierung ausgebildet ist. Weiterhin kann der Klebedüsen-
grundkörper mit einer Beschichtung versehen sein, vor-
zugsweise aus Teflon. Eine konkrete Ausgestaltung des

Klebedüsengrundkörpers sieht vor, dass dieser in Mes-
sing ausgebildet ist, Eine andere konkrete Ausgestaltung
des Klebedüsengrundkörpers sieht vor, dass dieser in
teftonbeschichtetem Stahl ausgebildet ist.
[0025] Eine weitere äußerst bevorzugte Ausgestal-
tung der erfindungsgemäßen Klebedüse sieht vor, dass
zumindest der Klebedüsengrundkörper bezüglich einer
die Eintauchrichtung und/oder den Falzgrund des Profils
enthaltende Ebene symmetrisch ausgebildet ist. Auf die-
se Weise lässt sich die Klebedüse ohne Weiteres sowohl
beim maschinellen als auch beim manuellen Klebepro-
zess einsetzen, wobei Letzterer regelmäßig mit einem
"Umdrehen" der Klebedüse relativ zum Klebespalt ver-
bunden ist, was durch die angesprochene symmetrische
Ausbildung deutlich erleichtert oder überhaupt erst er-
möglicht wird.
[0026] Weitere Eigenschaften und Vorteile der vorlie-
genden Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden
Beschreibung von Ausführungsbeispielen anhand der
Zeichnung.

Figur 1 zeigt einen Querschnitt durch eine her-
kömmliche Verklebung einer Glasscheiben-
anordnung mit einem Fensterprofil;

Figur 2 zeigt eine weitere herkömmliche Verklebung
einer Glasscheibenanordnung mit einem
Fensterprofil;

Figur 3 zeigt eine Ausgestaltung des Klebedüsen-
grundkörpers einer erfindungsgemäßen
Klebedüse;

Figur 4a zeigt eine erste Ausgestaltung eines Be-
grenzungsteils zur Verwendung mit dem
Klebedüsengrundkörper gemäß Figur 3;

Figur 4b zeigt eine zweite Ausgestaltung eines Be-
grezungsteils einer erfindungsgemäßen
Klebedüse zur Verwendung mit dem Klebe-
dusengrundkörper gemäß Figur 3;

Figur 5 zeigt ein Aufsetzteil einer erfindungsgemä-
ßen Klebedüse zur Verwendung mit dem
Klebedüsengrundkörper gemäß Figur 3;

Figur 6 zeigt in einer Gesamtansicht die aus den Be-
standteilen gemäß Figur 3, Figur 4a und Fi-
gur 5 zusammengesetzte Ausgestaltung ei-
ner erfindungsgemäßen Klebedüse;

Figur 7a zeigt eine erste bestimmungsgemäße Ver-
wendung einer erfindungsgemaßen Klebe-
düse zum Verkleben einer Giasscheibenan-
ordnung mit einem Fensterprofil;

Figur 7b zeigt eine zweite bestimmungsgemäße Ver-
wendung einer erfindungsgemäßen Klebe-
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düse zum Verkleben einer Glasscheibenan-
ordnung mit einem Fensterprofil,

Figur 8a zeigt eine erste bestimmungsgemäße Ver-
wendung einer erfindungsgemäßen Klebe-
düse zum Verkleben einer anderen Glas-
scheibenanordnung mit einem Fensterprofil;

Figur 8b zeigt eine zweite bestimmungsgemäße Ver-
wendung einer erfindungsgemäßen Klebe-
düse zum Verkleben einer anderen Glas-
scheibenanordnung mit einem Fensterprofil:

Figur 9 zeigt die erzielte Verklebung gemäß der Ver-
wendung in Figur 7a:

Figur 10 zeigt die erzielte Verklebung gemäß der Ver-
wendung in Figur 7b;

Figur 11 zeigt schematisch eine bevorzugte Verwen-
dung einer erfindungsgemäßen Klebedüse
beim automatischen Verkleben einer Glas-
scheibenanordnung mit einem Profil; und

Figur 12 zeigt schematisch eine bevorzugte Verwen-
dung einer erfindungsgemaßen Klebedüse
beim manuellen Verkleben einer Glasschei-
benanordnung mit einem Profil.

[0027] Figur 3 zeigt den Klebedüsengrundkörper 9 ei-
ner Ausgestaltung der erfindungsgemäßen Klebedüse.
Die Klebedüse bzw. deren Grundkörper 9 weist an sei-
nem einen Ende einen länglichen Klebstoffauslass 10
und an seinem anderen Ende einen aufgrund der ge-
wählten Darstellung nicht erkennbaren Klebstoffeinlass
11 auf, welche fluidtechnisch miteinander kommunizie-
ren. Über den Klebstoffeinlass 11 lässt sich die Klebe-
düse bzw, deren Grundkörper 9 an eine weiter oben er-
wähnte Klebemaschine oder dgl, anschließen, was dem
Fachmann bekannt und deshalb vorliegend nicht weiter
dargestellt ist.
[0028] Der Klebedüsengrundkörper 9 ist einerseits,
das heißt im Bereich des Klebstoffauslasses 10 als fla-
ches, plattenförmige Element 9a ausgebildet und weist
an seinem anderen Ende eine in der Draufsicht etwa qua-
dratische Verbreiterung 9b auf, ohne dass die Erfindung
jedoch auf die zuletzt genannte spezielle Formgebung
beschränkt wäre. Wesentlich ist, dass der Klebedüsen-
grundkörper 9 im Bereich der Verbreiterung 9b ein seit-
liches Übermaß A bezüglich des plattenförmigen Ele-
ments 9a aufweist, wobei im Bereich dieses Übermaßes
A Führungsstrukturen 12 der Klebedüse bzw. des Kle-
bedüsengrundkörpers 9 in Form von Führungsfläche an-
geordnet sind, auf deren Funktion weiter unten noch ge-
nauer eingegangen wird Die Führungsflächen 12 er-
strecken sich quer zu einer Vorsprungsrichtung V des
des plattenförmige Elements 9a bezüglich der Verbrei-
terung 9b des Klebedüsengrundkörpers. Zwischen den

Führungsfläche 12 weist der Klebedüsengrundkörper 9
im Bereich seiner Verbreiterung 9b um das plattenformi-
ge Element 9a herum eine in der Draufsicht etwa U-för-
mige Ausnehmung 13 auf, auf deren Funktion ebenfalls
weiter unten noch genauer eingegangen wird.
[0029] Der Klebstoffauslass 10 erstreckt sich uber ei-
nen Großteil der vorderen Stirnfläche 9c des plattenför-
migen Elements 9a, Seitlich des Klebstoffauslasses 10
weist das plattenförmige Elements 9a im Bereich der ge-
nannten Stirnfläche 9c einen sich parallel zur Richtung
V erstreckenden Einschnitt 9d auf, welcher sich quer zur
Richtung V über die gesamte Dicke D des plattenförmiger
Elements 9a erstreckt und auf dessen Funktion weiter
unten noch genauer eingegangen wird.
[0030] Die vorstehend erwähnte Dicke D des platten-
förmigen Elements 9 entspricht bei Verwendung der Kle-
bedüse im Wesentliche einer lichten Weite des Klebe-
spalts 5 (vgl. Figuren 1 und 2). In der Praxis wird aller-
dings ein Untermaß der Dicke D von ca. 0,5 mm bis 1,0
mm bezogen auf den Klebespalt als vorteilhaft angese-
hen. Der über den Klebstoffeinlass 11 durch die Klebe-
düse bzw. deren Grundkörper 9 geleitete Klebstoff tritt
aus dem Klebstoffauslass 10 aus und füllt so den Klebe-
spalt, wie grundsätzlich aus den Figuren 1 und 2 benannt.
Hierbei entspricht die bereits angesprochene Vor-
sprungsrichtung V des plattenförmigen Elements 9 der
Eintauchrichtung der Klebedüse bzw. des plattenförmi-
gen Elements 9a in den Klebespalt 5 zwischen dem Rand
2d der (Glas-)Scheibenanordnung 2 und dem Profil 1.
Die Richtung V lässt sich somit auch als Eintauchrichtung
bezeichnen.
[0031] Figuren 4a und 4b zeigen alternative Ausge-
staltungen eines flachen bügelförmigen Begrenzungs-
teils 14, welches im Ganzen etwa L-förmig ausgebildet
ist und einen ersten Schenkel oder ersten Abschnitt 14a
und einen zweiten Schenkel oder zweiten Abschnitt 14b
aufweist Mit dem genannten ersten Schenkel 14a lässt
sich das Begrenzungsteil 14 in den Einschnitt 9d des
plattenförmigen Elements 9a des Klebedüsengrundkör-
pers 9 einsetzen, so dass es mit seinem zweiten Schen-
kel 14b in Austrittsrichtung des Klebstoffs aus dem Kleb-
stoffauslass 10 vor Letzterem angeordnet ist. Auf diese
Weise bildet der zweite Abschnitt oder zweite Schenkel
14b des Begrenzungsteils 14 mit seiner dem Klebedu-
sengrundkörper 9 zugewandten Innenfläche eine Be-
grenzungsfläche zum Begrenzen des Klebstoffflusses in
der Eintauchrichtung V und/oder zum Begrenzen der
Eindringtiefe des Klebstoffs 6 in den Klebespalt 5 (vgl.
Figuren 1 und 2). Dabei entspricht vorteilhafter Weise
die Breite B des Begrenzungsteils 14 etwa der Dicke D
des plattenförmigen Elements 9a, so dass das Begren-
zungsteil 14 passgenau in dem Einschnitt 9d des plat-
tenförmigen Elements 9a des Kiebedüsengrundkörpers
9 aufnehmbar ist. Vorzugsweise ist das Begrenzungsteil
14 lösbar in dem genannten Einschnitt 9d aufgenommen,
um es leichter reinigen oder bei Bedarf vollständig aus-
tauschen zu können. Auch können auf diese Weise je
nach Anwendungsfall unterschiedliche Begrenzungstei-
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le 14 bei ein und demselben Klebedüsengrundkörper 9
zum Einsatz kommen.
[0032] Das in Figur 4a gezeigte Begrenzungsteil 14 ist
durchgängig flach ausgebildet, wohingegen die Ausge-
staltung des Begrenzungsteils 14 gemäß Figur 4b zu-
mindest im endständigen Bereich des zweiten Schenkels
14b eine Querstrukturierung in Form einer Sicke 15 auf-
weist Letztere gewährleistet oder unterstützt die seitliche
Umlenkung des Klebstoffs, wenn dieser das Begren-
zungsteil 14 bzw. die dadurch gebildete Begrenzungs-
fläche im Bereich des zweiten Schenkels 14b anströmt,
worauf weiter unten noch genauer eingegangen wird.
[0033] Das Begrenzungsteil 14 gemäß den Figuren 4a
und 4b ist vorzugsweise in Stahl bzw. Stahlblech ausge-
bildet, während der Klebedüsengrundkörper 9 gemäß Fi-
gur 3 vorzugsweise aus Messing oder aus teflonbe-
schichtetem Stahl besteht
[0034] Figur 5 zeigt ein Aufsetzteil 16 zur Verwendung
mit der Klebedüse bzw, dem Klebedüsengrundkörper 9
gemäß Figur 3. Im Wesentlichen handelt es sich beim
dem Aufsetzteil um in der Draufsicht quadratisch-plat-
tenförmiges Teil, dessen äußere Abmessungen mit den
entsprechenden äußeren Abmessungen der Verbreite-
rung 9b des Klebedusengrundkörpers 9 in der Draufsicht
übereinstimmen bzw. zusammenfallen. An seiner Unter-
seite gemäß der Darstellung in Figur 5 weist das Auf-
setzteil 16 einen Vorsprung 16a auf, dessen äußere Ab-
messungen mit entsprechenden Abmessungen der Aus-
nehmung 13 des Klebedüsengrundkörpers 9 im Wesent-
lichen übereinstimmen (vgl. Figur 3). Außerdem weist
das Aufsetzteil 16 einen seitlichen Einschnitt 16b auf, mit
dem das Aufsetzteil 16 von der Seite auf das plattenför-
mige Element 9a des Klebedüsengrundkörpers 9 gemaß
Figur 3 aufschiebbar ist, wie der Fachmann ohne Wei-
teres erkennt, so dass anschließend der Vorsprung 16a
des Aufsetzteils 16 in die Ausnehmung 13 des Klebedü-
sengrundkörpers 9 eingreift und diese im Wesentlichen
ausfällt Entsprechend der Verbreiterung 9b des Klebe-
düsengnmdkörpers weist auch das Aufsetzteil 16 Füh-
rungsstrukturen in Form von Führungsflächen 12’ auf,
welche nach Aufsetzen des Aufsetzteils 16 in der be-
schriebenen Art und Weise auf den Klebedüsengrund-
körper 9 entsprechend den Führungsflächen 12 orientiert
sind, sich dabei jedoch in einem veränderten (kleineren)
Abstand bezogen auf die Stirnfläche 9c des plattenför-
migen Elements 9a befinden. Auf die Funktion der Füh-
rungsflächen 12 bzw. 12’ wird - wie gesaugt - weiter unten
noch genauer eingegangen.
[0035] Figur 6 zeigt nun die vollständig zusammenge-
setzte Ausgestaltung der erfindungsgemäßen Klebedü-
se 17. welche vorliegend aus den Bestandteilen gemaß
den Figuren 3, 4a und 5 besteht, wobei auf das bestim-
mungsgemäß Zusammenfügen der einzelnen Element
weiter oben anhand der genannten Figuren bereits aus-
führlich eingegangen wurde. Vorliegend sei nun noch auf
einige Besonderheiten der zusammengefügten Klebe-
düse gemäß Figur 6 näher eingegangen:
[0036] Wie sich der Figur 6 leicht entnehmen lässt,

weist der zweite Schenkel 14b des Begrenzungsteils 14
bezüglich des plattenförmigen Elements 9a des Klebe-
düsengrundkörpers 9 quer zur Richtung V ein seitliches
Übermaß W auf. Mit anderen Worten: Das Begrenzungs-
teil 14 steht mit dem freien Ende des zweiten Schenkels
14b um das Maß W seitlich bezüglich des plattenförmige
Elements 9a über. Bei bestimmungsgemäßer Verwen-
dung der Klebedüse 17 definiert der in Figur 6 gezeigte
Pfeil X die Vorschubrichtung der Klebedüse 17 durch
den Klebespalt 5 gemäß den Figuren 1 und 2. Das Be-
grenzungsteil 14 befindet sich wie gesagt - zumindest
mit dem zweiten Schenkel 14b in Ausströmrichtung des
Klebstoffs aus dem Klebstoffauslass 10 vor dem Kleb-
stoffauslass 10, so dass es entsprechend von dem aus-
gebrachten Klebstoff angeströmt wird. Das Vorbringen
des Klebstoffs in Richtung V wird somit durch das als
Begrenzungsfläche fungierende Begrenzungsteil 14 be-
schränkt, und der Klebstoffstrom wird quer zur Vorschub-
richtung X seitlich abgelenkt, was unter Bezugnahme auf
die Figuren 1 und 2 einer Bewegung in Richtung der Gi-
asscheibenanordnung 2 bzw. des Falzgrunds 3 bedeu-
tet.
[0037] Der bereits erwahnte Abstand der Führungsfla-
chen 12’ von der vorderen Stirnfläche 9c des Klebedü-
sengrundkörpers 9 bzw, von dem Klebstoffauslass 10
bezogen auf die Richtung V definiert die Eindringtiefe
der Klebedu

.
se 17 in den Klebespalt 5, worauf nun unter

Bezugnahme auf die Figuren 7a, b und 8a, b näher ein-
gegangen wird.
[0038] Die genannten Figuren zeigen die Situation
beim Einbringen von Klebstoff in den Klebespalt 5 zwi-
schen einer Giasscheibenanordnung 2 und Profil 1 im
Falzgrund 3. Dabei entspricht die Anordnung gemäß Fi-
gur 7a im Wesentlichen derjenigen gemäß Figur 1, und
die Anordnung gemäß Figur 7b entspricht im Wesentli-
chen derjenigen gemäß Figur 2, was die Art der Glas-
scheibenanordnung 2 betrifft. Die Vorschubrichtung
weist bei den Figuren 7a, b und 8a, b aus der Blatt- bzw.
Zeichenebene heraus auf den Betrachter zu. Wie sich
aus den genannten Figuren unmittelbar ergibt, ist der
Klebedüsengrundkörper 9 im Bereich seiner Verbreite-
rung 9b dazu ausgebildet, mit den Führungsfläche 12
(Figuren 7a, b) bzw. mit den Führungsflächen 12’ des
Aufsatzteils 16 (Figuren 8a, b) an einer Innenseite 1a
des Profils 1 entlang geführt zu werden. Bei aufgesetz-
tem Aufsetztet 16 lässt sich die Eindringtiefe der Klebe-
düse in den Klebespalt 5 an einen konkreten Anwen-
dungsfall anpassen, beispielsweise an unterschiedliche
Profilbreiten oder unterschiedliche Glasscheibenan-
ordntingen, was der Fachmann ohne Weiteres versteht.
[0039] Das Endergebnis des Klebevorgangs unter
Verwendung einer erfindungsgemäßen Klebedüse ist in
den Figuren 9 und 10 für die in den Figuren 7a bzw 7b
gezeigten Sachverhalt dargestellt. Die Begrenzung der
dort mit Y1 bzw. Y2 bezeichneten Eindringtiefe des Kleb-
stoffs 6 erfolgt durch die Wirkung des Begrenzungsteils
14, dass - wie gesaugt - mit dem Düsengrundkörper 9
fest oder lösbar verbunden sein kann. Das Begrenzungs-
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teil 14 reduziert die Eindringtiefe Y1, Y2 des Klebstoffs
16 auf das zum Verkleben technisch notwendige Maß.
Dabei verläuft das Begrenzungsteil mit seinem zweiten
Schenkel 14b parallel zur Querschnittsfläche des Kleb-
stoffauslasses 10 der Klebedüse, wodurch der austre-
tende Klebstoff an dem Begrenzungsteil zu den Seiten
(gemäß der Darstellung in den Figuren 7a bis 10 nach
oben bzw. unten) abgelenkt wird. Das Begrenzungsteil
14 ist an derjenigen Stelle, an welcher der Klebstoff 6
auftritt, eben (Figur 4a) oder mit einer Querstrukturie-
rung, beispielsweise in Form einer Sicke 15 (Figur 4b)
versehen, um die Umlenkung des Klebstoffs 6 zu den
Seiten hin sicher zu stellen bzw zu unterstützen. Auf die-
se Weise ist die Haftung des Klebstoffs 6 an dem Profil
1 einerseits und der Glasscheibenanordnung 2 anderer-
seits gewährleistet, und gleichzeitig wird, - wie gesagt -
die Befüllung des Klebespalts 5 in der Tiefe Y1, Y2 be-
grenzt.
[0040] Es wurde auch bereits darauf hingewiesen,
dass das Begrenzungsteil 14 im Bereich des zweiten
Schenkels 14b um das Maß W langer ist als die Klebe-
düse bzw, das plattenförmig Element 9a des Kiebedü-
sengrundkörpers 9, wodurch auch bei langsame Vor-
schubgeschwindigkeiten der Klebedüse der Klebstoff 6
nicht tiefer in den Klebespalt 5 eindringt, sondern sich
zur inneren Glaskante 7 hin verteilt. In jedem Fall erfolgt
der Ktebedüsenvorschub in Richtung der Befestigung
des Begrenzungsteils 14, das heißt in Richtung des er-
sten Schenkels 14a.
[0041] Die mit Hilfe der erfindungsgemäßen Klebedü-
se eingebrachte Klebstoffmenge erreicht die technisch
notwendige Applikationstiefe Y1, Y2. Des Weiteren wird
die Führung der Klebedüse insbesondere für die manu-
elle Applikation weg von der scharfen Glaskante 7 zum
Profils 1 bzw. der Profilinnenseite 1a hin verlagert, was
den Verschleiß an der Klebedüse, insbesondere am Kle-
bedüsengrundkörper 9, reduziert. Auf die zu diesem
Zweck am Klebedüsengrundkörper 9 vorgesehenen
Führungsflächen 12 bzw. 12’ (bei Verwendung des Auf-
setzteils 16) wurde bereits hingewiesen. Die Führungs-
fla

.
chen 12, 12’ dienen zur Anlage an dem Profil 1 im

Bereich von dessen Innenseite 1a und zur Führung der
Klebedüse.
[0042] Wie sich insbesondere den Figuren 7a, b und
8a, b noch entnehmen lässt, ist die gesamte Klebedüse
17 einschließlich Aufsetzteil 16 symmetrisch bezüglich
der Klebespaltebene bzw. der Falzgrundebene aufge-
baut, so dass sie sich ohne Weiteres sowohl für die ma-
schinelle als auch für die manuelle Verklebung einsetzen
lässt. Hierauf wird weiter unten anhand der Figuren 11
und 12 noch kurz eingegangen.
[0043] Die in den Figuren 9 und 10 noch bezeichnete
Entfernung Z der äußeren Kleb-stofffront von der Profi-
linnenseite 1a entspricht im Rahmen der vorliegenden
Erfindung im Wesentlichen gerade einem entsprechen-
den Abstand der durch das Begrenzungsteil 14 definier-
ten Begrenzungsfläche in Richtung V von den Führungs-
flächen 12 bzw 12’.

[0044] Die Figuren 11 und 12 zeigen anhand der dort
vorhandenen Pfeile X die Verarbeitungsrichiung beim
maschinellen (Figur 11) bzw. manuelle (Figur 12) Auf-
bringen von Klebstoff 6 auf ein Profil 1.
[0045] Beim maschinellen Klebstoffauftrag gemäß Fi-
gur 11 erfolgt die Bearbeitung und damit auch der Kle-
bedüsenvorschub in einer geschlossene Umlaufbewe-
gung, vorliegend ohne Beschränkung entgegen dem
Uhrzeigersinn. Beim manuellen Auftrag gemäβ Figur 12
erfolgt der Klebedüsenvorschub ausgehend von der obe-
ren linken Flügelecke zuna

.
chst nach unten und dann

nach rechts sowie anschließend ausgehend von dersel-
ben Ecke zunächst nach rechts und dann nach unten.
Während die Orientierung der Klebedüse bei maschinel-
len Verarbeiten relativ zum Klebespalt unverändert
bleibt, ist im Falle der manuellen Verarbeitung nach der
Hälfte des Klebevorgangs ein Umdrehen der Klebedüse
bezogen auf den Klebespalt erforderliche. Dies wird
durch die angesprochene symmetrische Ausgestaltung
der Klebedüse im Rahmen der vorliegenden Erfindung
er.. leichtert bzw, überhaupt erst ermöglicht. Auf diese
Weise ist also im Rahmen der vorliegenden Erfindung
eine Klebedüse geschaffen, die sich in gleicher Weise
und ohne Weiteres sowohl für die maschinelle Verkle-
bung als auch für die manuelle Verklebung einsetzen
lässt.
[0046] Wie der Fachmann erkennt, ist die vorliegende
Erfindung keinesfalls auf die weiter oben beispielhaft er-
läuterter Ausgestaltungen beschränkt. Eine nicht gezeig-
te, gleichwohl aber vorteilhafte Weiterbildung der vorlie-
genden Erfindung besteht darin, das Begrenzungsteil 14
derart mit dem Kiebedüsengrundkörper 9a zu verbinden,
dass der Abstand und/oder die Orientierung zwischen
der vorderen Stirnfläche 9c des Kiebedüsengrundkör-
pers 9 und dem Begrenzungsteil 14 bzw. dessen zweiten
Schenkel 14b einstellbar bzw, verä

.
nderlich ist, insbeson-

dere stufenlos. Auch im Bereich der Verbreiterung 9b
des Klebedüsengrundkörpers 9 ist es vorteilhaft, wenn
sich die weiter oben beschriebene Abmessung Z (stu-
fenlos) verändern lässt, beispielsweise durch eine ent-
sprechende stufenlose Eirlstellbarkeit einer Position der
Führungsflächen 12 bezüglich des restlichen Klebedü-
sengruiidkörpers 9.

Patentansprüche

1. Klebedüse (17) für eine Klebemaschine, Kleberkar-
tusche oder ähnliche Geräte zur Verwendung beim
Verkleben von Scheibenanordnungen (2) mit einem
Flügel- oder Rahmenprofil (1), vorzugsweise einem
Fenster-oder Türprofil aus Kunststoff, Holz, Alumi-
nium oder wenigstens einem anderen Material, mit
einem Klebedüsengrundko

.
rper (9), der zumindest

einen Klebstoffeinlass (11) und zumindest einen
Klebsloffauslass (10) aufweist, und mit einer beab-
standet zu dem wenigstens einen Klebstoffauslass
angeordneten Begrenzungsfläche (14b) zum räum-
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lichen Begrenzen eines Klebstoffflusses aus dem
Klebstoffatislass.

2. Klebedüse nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet dass der Klebedüsengrundkörper (9) zu-
mindest im Bereich des Klebstoffauslasses (10) da∼
zu ausgebildet ist, in einer Eintauchrichtung (V) bis
zu einer Eintauchtiefe in einen Klebespalt (5) zwi-
schen einem Rand der Scheibenanordnung und
dem Flügel- oder Rahmenprofil einzutauchen, wobei
vorzugsweise die Begrenzungsfläche (14) in der
Eintauchrichtung beabstandet zu dem Klebstoffaus-
lass (10) angeordnet ist, um die Eindringtiefe (Y1,
Y2) des Klebstoffs (6) in den Klebespalt und/oder
den Klebstofffluss in der Eintauchrichtung zu be-
grenzen.

3. Klebedüse (17) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass der Klebedüsengrundkör-
per (9) zumindest im Bereich des Klebstoffauslasses
(10) als plattenförmiges Element (9a) ausgebildet
ist, dessen Plattendicke (D) vorzugsweise im We-
sentlichen der lichten Weite des Klebespalts (5) zwi-
schen einem Rand der Scheibenanordnung (2) und
dem Flügel- oder Rahmenprofil (1) entspricht.

4. Klebedüse (17) nach mindestens einem der Ansprü-
che 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass der
Klebstoffauslass (10) quer zu der lichten Weite des
Klebespalts (5) zwischen einem Rand der Scheiben-
anordnung (2) und dem Flügel- oder Rahmenprofil
(1) oder quer zur Dickenerstreckung (D) des platten-
förmigen Elements (9a) des Klebedüsengrundko

.
r-

pers (9) gemäß Anspruch 3 einen relativ zu dieser
überma

.
ßiger Klebstoffauslass-Querschnitt auf-

weist.

5. Klebedüse (17) nach mindestens einem der Ansprü-
che 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die
Begrenzungsfläche (14b) in Ausströmrichtung des
Klebstoffs (6) aus dem Klebstoffauslass (10) vor
dem Klebstoffauslass angeordnet ist.

6. Klebedüse (17) nach mindestens einem der Ansprü-
che 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass eine
Projektion des Klebstoffauslass-Querschnitts in
Ausströmrichtung (V) des Klebstoffs (6) zumindest
teilweise mit der Begrenzungsfläche (14b) zusam-
menfällt und vorzugsweise vollständig in der Be-
grenzungsfläche enthalten ist, wobei die Begren-
zungsfläche höchst vorzugsweise zumindest in ei-
ner Richtung ein seitliches Übermaß (W) bezüglich
der genannten Projektion aufweist.

7. Klebedüse (17) nach zumindest Anspruch 6, da-
durch gekennzeichnet, dass die genannte eine
Richtung entgegen einer bevorzugten Vorschub-
richtung (X) der Klebedüse beim Verkleben einer

Scheibenanordnung (2) mit einem Profil (1) orientiert
ist.

8. Klebedüse (17) nach mindestens einem der Ansprü-
che 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die
Begrenzungsfläche (14b) durch ein an dem Klebe-
düsengrundkörper (9) vorzugsweise lösbar festge-
legtes Begrenzungsteil (14) gebildet ist.

9. Klebedüse (17) nach zumindest Anspruch 8, da-
durch gekennzeichnet, dass das Begrenzungsteil
(14) zumindest einen ersten Abschnitt (14a) auf-
weist, der sich vorzugsweise ausgehend von dem
Klebedüsetigruridkörper (9) in die Eintauchrichtung
(V) gemäß Anspruch 2 erstreckt, und zumindest ei-
nen zweiten Abschnitt (14b), der relativ zu dem er-
sten Abschnitt abgewinkelt ist und der wenigstens
einen Teil der Begrenzungsfläche bildet,

10. Klebedüse (17) nach zumindest Anspruch 9, da-
durch gekennzeichnet, dass der erste (14a) und
der zweite Abschnitt (14b) zusammen ein im We-
sentlichen L-förmiges Begrenzungsteil (14) bilden,
wobei vorzugsweise der erste Abschnitt bezogen auf
den Klebstoffauslass (10) in Richtung der bevorzug-
ten Vorschubrichtung (X) der Klebedüse beim Ver-
geben einer Scheibenanordnung (2) mit einem Profil
(1) versetzt angeordnet ist, höchst vorzugsweise in
Richtung der Vorschubrichtung (X) gemäß An-
spruch 7.

11. Klebedüse (17) nach mindestens einem der Ansprü-
che 8 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass das
Begrenzungsteil (14) zumindest abschnittweise
flach ausgebildet ist, vorzugsweise zumindest in Tei-
len des zweiten Abschnitts (14b) gemäß Anspruch
9 oder 10, und/oder dass das Begrenzungsteil (14)
zumindest abschnittweise quer zu seiner Erstrek-
kung eine Strukturierung (15) aufweist, vorzugswei-
se zumindest in Teilen des zweiten Abschnitts (14b)
gemäß Anspruch 9 oder 10, höchst vorzugsweise in
Form einer Sicke.

12. Klebedüse (17) nach mindestens einem der Ansprü-
che 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass eine
Abmessung der Begrenzungsfläche (14b) quer zu
der lichten Weite des Klebespalts (5) zwischen ei-
nem Rand der Scheibenanordnung (2) und dem Flü-
gel- oder Rahmenprofil (1) oder quer zur Dickener-
streckung (D) des plattenförinigen Elements (9a)
des Klebedüsengrundkörpers (9) gemäß Anspruch
3 dieser im Wesentlichen entspricht.

13. Klebedüse (17) nach mindestens einem der Ansprü-
che 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass der
Klebedüsengrundkörper (9) auf Seiten des Klebstof-
feinlasses (11) wenigstens eine Führungsstruktur
(12, 12’), vorzugsweise eine Führungsfläche, für das
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Fuhren der Klebedüse entlang einer Seitenfläche
(1a) des Profils (1) beim Verkleben einer Scheiben-
anordnung (2) mit dem Profil aufweist, wobei vor-
zugsweise die Führungsfläche quer zu der Eintauch-
richtung (V) gemäß Anspruch 2 orientiert ist und wo-
bei vorzugsweise ein Übermaß des Klebedüsen-
grundkörpers gegenüber der Führungsfläche die
Eintauchtiefe der Klebedüse in den Klebespalt (5)
zwischen einem Rand der Scheibenanordnung (2)
und dem Flügel- oder Rahmenprofil (1) definiert.

14. Klebedüse (17) nach mindestens einem der Ansprü-
che 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass der
Abstand der Begrenzungsfläche (14b) von dem
Klebstoffauslass (10) und/oder eine Orientierung
der Begrenzungsflache bezüglich des Klebstoffaus-
lasses und/oder der Abstand der Führungsstruktur
(12, 12’) von dem Klebstoffauslass und/oder von der
Begrenzungsfläche (14b) einstellbar ist, vorzugs-
weise stufenlos oder abgestuft einstellbar.

15. Klebedüse (17) nach zumindest Anspruch 13 und
Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, dass we-
nigstens ein Aufsatzteil (16) vorgesehen ist, welches
zum Einstellen des Abstands im Bereich der Füh-
rungsstruktur (12) auf den Klebedüsengrundkörper
(9) aufsetzbar, vorzugsweise aufschiebbar, ist, wo-
bei vorzugsweise das Aufsatzteil ebenfalls eine Füh-
rungsstruktur (12’) gemäß Anspruch 13 aufweist.
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